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Massnahmen
G212 - Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen)

A11 -  Intensiv bewirtschafte 
Äcker ohne oder mit stark 
verarmter Segetalvegetation

Bestand
MassnahmenbezeichnungenE1 E2

Flurgrenze mit Flurnummer55

Sonstige Planzeichen
Geltungsbereich (Flächengröße ca. 27.777 m² & 13.825 m² )

CEF 1 - 2 Feldlerchenbrutreviere

CEF 2 - 2 Kiebitzbrutreviere

G11 - Intensivgrünland

E3: Entwicklung eines extensiv genutzten artenreichen Grünlands (G212) auf Acker (A11). 
Der intensiv genutzte Acker ist im Zuge der Ausgleichserbringung in ein extensiv genutztes, 
artenreiches Grünland umzuwandeln. 2 Jahre lang Anbau einer stickstoffzehrenden Frucht 
(z.B. Hafer) mit Beseitigung/Abfuhr des Aufwuchses zur Ausmagerung. 3. Jahr Ansaat mit 
autochthonem Saatgut (Kräuteranteil mind. 30%) der Herkunftsregion 16 (Unterbayerische 
Hügel- u. Plattenregion) oder Mähgut bzw. Heudrusch, 2-3 schürige Mahd in den ersten 
5 Jahren, danach 2 schürige Mahd (erster Schnitt ab dem 15.06), Entfernung des Mähgutes, 
Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutz.

E4: Entwicklung eines extensiv genutzten artenreichen Grünlands (G212) auf mäßig extensiv 
genutztem artenarmem Grünland (G211). Das bestehende Grünland wird großflächig erhalten. 
In den ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nährstoffüberschusses der Flächen eine 3-malige Mahd 
durchzuführen. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 2x pro Jahr reduziert werden. Das Mähgut 
ist abzutransportieren. 1. Schnitt nicht vor dem 15.06. 

E5: Entwicklung eines extensiv genutzten artenreichen Grünlands (G212) auf Intensivgrünland 
(G11). Um den Zielzustand zu erreichen, hat eine Artanreicherung zu erfolgen. Hierzu sind 
mindestens ca. 2/3 der Fläche (streifenweise) umzubrechen und zu eggen. Auf das vorbereitete 
Saatbett ist autochthones Saatgut (Kräuteranteil mind. 30%, Herkunftsregion 16) einzusäen und 
anzuwalzen. Die Wiese ist dauerhaft 2-schürig zu mähen (1. Schnitt in der zweiten Junihälfte, 
2. Schnitt im September). In den ersten 3 Jahren ist ein zusätzlicher Schröpfschnitt zur 
Aushagerung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zulässig. Bei jeder Mahd 
sollen ca. 20% als Altgrasstreifen bis zur Mahd beim nächsten Mähgang stehen bleiben 
(wechselnder Brachstreifen). Das Mähgut ist abzutransportieren. Der Einsatz von Dünger und 
Pflanzenschutzmitteln ist untersagt.
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CEF 1: 
Herstellung eines extensiven Grünlandes mit angrenzendem Getreidestreifen (mindestens 5.000 m²)

Bei der Überführung von Ackerflächen in Grünland erfolgt eine Aushagerung durch Anbau von 
Getreide (vzw. Winterweizen) in den ersten 3 Jahren mit anschließender Abfuhr des organischen 
Materials. Der Getreideanbau hat soweit witterungsbedingt möglich vor dem 01.03. zu erfolgen. 
Getreideanbau nach dem 01.03. ist nur zulässig, wenn durch eine fachkundige Person 
(z.B. Ornithologe, Biologe) festgestellt wird, dass auf der betroffenen Fläche zu Zeiten der Acker-
bearbeitung und Getreideansaat keine aktiven Niststätten von Kiebitz, Großen Brachvogel, 
Schafstelze oder Feldlerche vorhanden sind. Etwa 10 Rohbodenstandorte mit einer Größe von 
etwa 10 m² sind auf den Flächen durch punktuelles Aussetzen bei der Ansaat zu belassen. 
Einsatz von Düngemitteln, Gülle, Pflanzenschutzmitteln oder mechanische Bei-/Unkrautbekämpfung 
zwischen dem 15.03. - 01.07. sind nicht zulässig. Frühestens nach der Milchreife ist das Getreide 
abzuernten und einschließlich der bodennah abzuschneidenden Halme abzutransportieren. Nach 
möglichst vollständiger Abfuhr des organischen Materials hat die Herstellung des Grünlandes durch
eine lückige Ansaat mit autochthonem Saatgut (regionale Saatgutmischung der Herkunftsregion 16 - 
Unterbayerische Hügel- und Plattenregion) bzw. geeignetem regional gewonnenen Mäh-/Druschgut
 zu erfolgen. 
In den planlich gekennzeichneten Bereichen ist ein Streifen von ca. 20 m mit Getreide anzusäen. 
Dieser ist mit einem erweiterten Saatreihenabstand (mind. 30 cm) herzustellen. Einsatz von Dünge-
mitteln, Gülle, Pflanzenschutzmitteln oder mechanische Unkrautbekämpfung zwischen dem 
15.03. - 01.07. sind nicht zulässig.

Die Grünlandfläche ist zweimal pro Jahr zu mähen, um den Biotop- und Nutzungstyp G212 zu 
erreichen. Der erste Mahddurchgang darf ab dem 01.07. erfolgen. Um Insekten und Kleinlebewesen 
zu schonen, ist mit mindestens 10 cm angehobenem Mähwerk zu mähen. Erdbauten von Ameisen 
sind bei Bedarf durch weiteres Anheben des eingesetzten Gerätes zu schonen. Das Mähgut ist 
mindestens einen Tag liegen zu lassen und dann abzutransportieren. Es kann auch geheut werden.

CEF 2: Anlage von Seigen und Grünland für Kiebitz auf der Flurnummer 2009, 
Gemarkung Aicha a.d. Donau:

Auf der Flurnummer 2009, Gemarkung Aicha a.d. Donau ist temporär eine vernässte Seige in einer 
Größe von etwa 8.000 m² herzustellen. Die Seige ist möglichst langgezogen und zentral auf 
der Fläche zu gestalten (Ausmaße rund 40 m x 200 m). Dabei ist ein Bodenabtrag von 
max. 15 cm, sodass die bindige Deckschicht nicht verletzt wird, durchzuführen. Die Ränder sind 
flach auszuziehen (Gefälle max. 10 %), damit eine Bewirtschaftung weiterhin möglich ist. 
Die Restfläche (von mind. 12.000 m²) ist entsprechend der Maßnahme E3 herzustellen. 
Die Umsetzung hat außerhalb der Kiebitz-Brutzeit zu erfolgen, d.h. nur im Zeitraum vom 01.08. 
bis 28.02. Um die Vegetation niedrig zu halten und das Aufkommen von Weiden oder eine 
Verschilfung zu verhindern, sind die Seigen jährlich einmal ab dem 1. August zu mähen. 
Bestenfalls sollte sich auf der Fläche eine lichte Vegetation mit offenen Vernässungsflächen 
durch Sukzession entwickeln. Sollte sich nach 5 Jahren keine geeignete Vegetation einstellen ist 
eine Ansaat bzw. Mähgutübertragung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
erforderlich.
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